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Zitat von Thamiel

Umgekehrt wird ein Schuh draus. Du arbeitest für eine Behörde und damit unterliegt
dein privater Laptop aufgrund seiner Nutzung allen Zugriffsmöglichkeiten, denen die
sonstige dienstliche Hardware auch unterliegt. Versuch mal der Schulbehörde den
Zugriff auf deinen Laptop zu verweigern, wenn du ihn dienstlich nutzt.

???? Bei mir hat noch nie eine Behörde Zugriff auf meinen privaten Laptop verlangt (von dem
aus ich übrigens gerade schreibe  ). Dazu müssten sie mir ja erst mal nachweisen, dass er
überhaupt existiert und 2. DASS ich ihn auch dienstlich nutze. Wie soll das gehen? Keiner kann
mir doch nachweisen, dass ich eine Internetrecherche für meinen Unterricht gemacht habe und
dass das dann nicht vom Schulcomputer aus erfolgt ist.

Oder glaubst du, die knöpfen sich meine IP-Adresse vor und checken sämtliche Websites und
befinden dann, dass das dienstlich und nicht privat ist?

Oder gehen die in meinen Unterricht, kassieren ABs ein und kontrollieren dann, auf welcher
Festplatte die gespeichert sind?

Na, wenn die nix anderes zu tun haben...........
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